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Nutzungsformen der Erdwärme
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Entwicklung der Gesamtanzahl an Erdwärmeanlagen in Sachsen

Oberflächennahe Erdwärme in Sachsen

Trends Erdwärme:

 19.427 Erdwärmeanlagen in Sachsen existieren bereits. 

 Stetig steigende Erdwärmeanlagenzahlen (Anstieg der Anzeigen). Weiteres Wachstum aufgrund der Energiekrise neuem GEG zu erwarten.

 Neben vielen neuen Kleinanlagen im Einfamilienhausbereich steigt die Nachfrage von kommunalen und städtischen Energieversorgern bzw. von 

Städten und Kommunen zur Nahwärmeversorgung mittels oberflächennaher Erdwärme als Großanlagen größer 30 kW (Nahwärmenetze, 

Quartierslösungen). 

Jährlicher Zuwachs an Erdwärmeanlagen in Sachsen
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Qualitätssicherung / Vermeidung von Schadensfällen

Einschränkungen z.B.:

❙ in Wasserschutzgebieten

❙ bei Altbergbau

❙ Altlasten

❙ Stockwerksbau, „kritische“ (Hydro)-

Geologie

❙ ggf. bei Nutzungen in der 

Nachbarschaft 

Gesetzesgrundlagen/Regelwerke

❙ Wasserhaushaltsgesetz - WHG

❙ Sächsisches Wassergesetz -

Sächs. WG

❙ Geologiedatengesetz - GeolDG

❙ Bundesberggesetz - BBergG

❙ VDI 4640 

❙ DVGW, LAWA

Qualitätssicherung – Beitrag des 

LfULG

❙ zur Vermeidung von schädlichen 

Auswirkungen auf die Umwelt 

❙ Schutzgüter:

❙ Grundwasser, Boden 

❙ Sachbestand, Mensch

 Fachtechnische Stellungnahmen zur Geologie/Hydrogeologie sowie 

 Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb von Erdwärmeanlagen

Erdwärme: Rolle des Geologischen Dienstes

Information
Planung / 

Dimensionierung
Bohrung / 
Installation

Nutzung / 
Monitoring
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Oberflächennahe Erdwärme in Sachsen

Elektronisches Anzeigeverfahren ELBA.Sax www.bohranzeige.sachsen.de

Mit ELBA.SAX wird der Wirtschaft und Privatpersonen für die Anzeigeverfahren nach

Geologiedatengesetz, Bundesberggesetz und Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit Sächsischem Wassergesetz 

ein gebündelter Zugang zum Einreichen der Bohranzeige bei den zuständigen Behörden 

• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, 

• Sächsisches Oberbergamt und 

• den unteren Wasserbehörden der sächsischen Landkreise und kreisfreien Städte 

zur Verfügung gestellt.
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Öffentlichkeitsarbeit / Multiplikation & Transfer

Faltblatt Erdwärme in 

Sachsen: Heizen und Kühlen –

nachhaltig und effizient!

 https://lsnq.de/erdwaerme

Erdwärme: Rolle des Geologischen Dienstes

Verfahrenshandbuch Erdwärme in Sachsen
- Erdwärmesonden

- Grundwasserwärmepumpen 

- Erdwärmekollektoren

LfULG, 2023
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Genehmigungspraxis - Erdwärmesonden 

❙ Anlagenplanung: nach VDI 4640, Stand der Technik

❙ Gebäudeheizlast ≥ 30 kW: Erstbohrung Temperaturprofil, TRT 

Anlagendimensionierung / thermohydraulische Modellierung

❙ Bohrung + Installation  Qualitätssicherung!

❙ Monitoring

❙ wasserrechtliches Anzeige- und Erlaubnisverfahren  einstufiges 

Antragsverfahren 

❙ Anzeige nach Geologiedatengesetz

❙ bei Tiefen > 100 m: Bergrecht (SOBA) + Prüfung nach StandAG

❙ Elektronisches Anzeigeverfahren ELBA.Sax

www.bohranzeige.sachsen.de

LfULG, 2023
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❙ wasserrechtliches Erlaubnisverfahren 

 zweistufiges Antragsverfahren:

❙ 1. Anzeige Brunnenbohrung für Tests (Pumpversuch, 

chemische Anlayse

❙ 2. Anzeige für Benutzung GW  alle Förder- und 

Schluckbrunnen werden angezeigt

❙ Anzeige nach Geologiedatengesetz

❙ Elektronisches Anzeigeverfahren ELBA.Sax

www.bohranzeige.sachsen.de

Genehmigungspraxis - Grundwasserwärmepumpen

❙ keine Grundwassertemperaturänderung von ±6  

❙ Mindesteinleittemperatur von 5

❙ maximale Einleittemperatur 20      (v.a. bei Kühlung)

°C 

°C 

°C 
LfULG, 2023
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❙ Im Einzelfall kann eine wasserrechtliche Anzeigepflicht bestehen 

 bei Eingriff auf Höhe, Beschaffenheit und Bewegung von Grundwasser 

❙ Im Einzelfall kann wasserrechtliches Erlaubnisverfahren durchgeführt werden, 

wenn Benutzungstatbestand nach §49 Abs. 1, S.2 WHG oder §9 Abs. 2, S. 

2 vorliegt

 Einzelfallprüfung durch Untere Wasserbehörde

❙ Ggf. elektronisches Anzeigeverfahren ELBA.Sax

www.bohranzeige.sachsen.de

❙ Auslegung anhand Klimazone und Bodenart und Anforderungen der VDI 

4640, LAWA, DVGW

❙ Klimainformationssystem: http://www.rekis.org (Temperatur-, 

Niederschlagsdaten uvm.)

❙ Informationen zu Grundwasserständen: 

https://www.wasser.sachsen.de/grundwasser-12903.html

❙ Informationen zur Bodenart: www.boden.sachsen.de

Genehmigungspraxis - Erdwärmekollektoren

© www.geothemrie.de
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Stoffbezogene Prüfung

Im Rahmen der standortbezogenen Prüfung berücksichtigt die uWB sowohl die wasserwirtschaftliche als auch, unter Beteiligung des LfULG, die örtliche 

hydrogeologische/gothermische Situation. Im Ergebnis können sich insbesondere in sensiblen Gebieten spezielle Anforderungen und auch 

Nutzungseinschränkungen ergeben.

Standortbezogene Prüfung

Werden bei den Arbeiten zur Errichtung der Erdwärmesonde Stoffe in das Grundwasser eingebracht, ist eine Erlaubnis erforderlich, wenn sich das Einbringen 

nachteilig auf die Grundwasserbeschaffenheit auswirken kann (§ 49 Absatz 1 Satz 2 WHG). Aus der stoffbezogenen Prüfung können sich Auflagen für die beim 

Bohren und beim Ausbau der Bohrung einzusetzenden Materialien ergeben. 

Genehmigungspraxis - Erdwärmeanlagen 
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Umgang mit Erdwärmevorhaben in Schutzgebieten

Die Errichtung einer Erdwärmesondenanlage im Trinkwasserschutzgebiet beziehungsweise Arbeiten im Zusammenhang mit ihrer Errichtung können 

entsprechend der Trinkwasserschutzgebietsverordnung ausgeschlossen oder nur eingeschränkt zulässig sein. Befreiungen von den Anforderungen der 

Trinkwasserschutzgebietsverordnung sind gemäß § 52 Absatz 1 Satz 2 WHG im Einzelfall möglich, wenn der Schutzzweck der Wasserschutzgebietsverordnung 

nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit dies erfordern. 

In Heilquellenschutzgebieten gelten die Ausführungen zu den Trinkwasserschutzgebieten entsprechend.

Genehmigungspraxis - Erdwärmeanlagen 

Umgang mit Erdwärmevorhaben in TW-Vorrang- und TW-

Vorbehaltsgebieten

neues EEG § 2: 

Die Errichtung und der Betrieb von Anlagen sowie den dazugehörigen Nebenanlagen liegen im überragenden öffentlichen Interesse und dienen der 

öffentlichen Sicherheit. 

Bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, sollen die erneuerbaren Energien als vorrangiger Belang in die jeweils 

durchzuführenden Schutzgüterabwägungen eingebracht werden. 

Umgang mit Erdwärmevorhaben in Schutzgebieten

❙ Im Rahmen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnis erfolgt Ausübung 

des Bewirtschaftungsermessens

❙ keine Möglichkeit der Versagung besteht allein aufgrund der 

Festsetzungen im Regionalplan

❙ die Ausübung des Bewirtschaftungsermessens und Ablehnung 

der Erdwärmeanlage in Vorrang- und Vorbehaltsgebieten ist nur 

noch in sehr gegrenzten Umfang denkbar! 

❙ TWSZ I: keine Errichtung von Erdwärmeanlagen 

❙ TWSZ II: keine Errichtung von Erdwärmeanlagen 

❙ TWSZ IIIa: keine Errichtung von Erdwärmeanlagen 

❙ TWSZ IIIb: 

❙ Errichtung von Erdwärmeanlagen mit Einschränkungen 

möglich (z.B. Betrieb mit Wasser in Sonden, Auflagen zur 

Bohrung,…)

❙ Im Rahmen Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnis erfolgt 

Ausübung des Bewirtschaftungsermessens



12 | 26. September 2023 | Karina Hofmann, LfULG

Geologische 

3D-Modelle

Bohrungsdaten (UIS, Bohrarchiv) Flächendaten (Kartierung)

Hydrogeologische 

ThemenkartenGeothermische

Themenkarten

weitere

Themenkarten

Bereitstellung von Daten

Erdwärme: Rolle des Geologischen Dienstes
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Informationen zur Planung und Errichtung von Erdwärmeanlagen

Geothermie-Atlas im Internet

https://lsnq.de/erdwaerme

Bereitstellung von Daten
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Informationen zur Planung und Errichtung von Erdwärmeanlagen

Informationsportal Erdwärme
Geplant ab Mitte 2024

 Ampelkarten (Standorteignung)

 Wärmeleitfähigkeitskarten

 Karten der geotherm. Entzugsleistung

 Standortabfrage – Berichterstellung

 Geol. 3D-Modelle --> Virtuelles Bohrprofil

Bereitstellung von Daten
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Zusammenfassung / Vorteile der Erdwärme

Fazit:

 Erdwärme = Zukunftsenergie, kann und soll Beitrag zur 

Wärmewende leisten

 sehr hohes geothermisches Potenzial (auch) in Sachsen

vorhanden

 Freistaat Sachsen unterstützt die Nutzung der Geothermie

Herausforderungen und Chancen:

 Steigende Anfragen für Bauvorhaben vs. Mangel an 

Fachpersonal, Wartezeiten in Wirtschaft und Behörden

 Gefahr an steigendem Qualitätsmangel 

 enge Zusammenarbeit Wirtschaft und Behörden im Sinne 

des Grundwasser- und Umweltschutzes sowie der 

Wärmewende nötig

Vorteile der Erdwärme:

 immer verfügbar: Unabhängigkeit von Jahreszeit, 

Tag/Nacht, Wetter

 vielfältig einsetzbar: Heizen, Warmwasserbereitung und 

Kühlen

 kostengünstig: reduzierte Betriebskosten

 erneuerbar: bei fachgerechter Planung nach 

menschlichem Ermessen unerschöpflich

 kombinierbar: z.B. mit Solarthermie, Photovoltaik

 ökologisch: CO2-Einsparung

 dezentral: keine Versorgungsinfrastruktur notwendig

 krisensicher: unabhängig von Öl/Gas

 flächenschonend: geringer Flächenverbrauch
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Danke für die Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Karina Hofmann

03731/294-1409

karina.hofmann@smekul.sachsen.de

www.geologie.sachsen.de  

www.lsnq.de/erdwaerme
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